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Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des 
EuropAischen Patentamts vom 25. Oktober 1991, 
schriftlich begrundet zur Post gegeben am 
29. November 1991, über die Aufrechterhaltung des 
europAischen Patents Nr. 0 253 013 in geandertem 
lJmfang. 
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Sachverhalt und Antrage 

Die Einspruchsabteilung hat durch Zwischenentscheidung im 

Sinne von Artikel 106 (3) EPU, mündlich verkündet am 

25. Oktober 1991 und schriftlich begründet, zur Post 

gegeben ant 29. November 1991, festgestellt, daB unter 

Berücksichtigung der vom Patentinhaber un Einspruchs-

verfahren vorgenominenen Anderungen das Patent und die 

Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen 

des Ubereinkommens genugen. 

Nit Schreiben vom 24. Januar 1991 legte die Einsprechende 

ant 25. Januar 1991 unter Entrichtung der BeschwerdegebUhr 

Beschwerde em. 

Das Beschwerdeschreiben enthãlt keinerlei Ausführungen, 

die als Beschwerdebegrundung gewertet werden könnten. 

Innerhaib der Frist von vier Monaten nach Zustellung der 

Entscheidung hat die Einsprechende auch keine Beschwerde-

begründung nach Artikel 108 EPU, Satz 3 eingereicht. 

In einer Nitteilung vom 26. August 1992 hat die Geschãfts-

stelle der Beschwerdekammer die Einsprechende auf das 

Fehlen der Beschwerdebegründung und auf die voraus-

sichtliche Verwerfung der Beschwere aufmerksam geinàcht. 

Die Einsprechende hat nicht auf das Schreiben der 

Geschâftsstelle geantwortet. 

EntscheidungsgrUnde 

Da eine BeschwerdebegrUndung innerhalb der gemãB Artikel 108 

vorgesehenen Frist nicht eingegangen ist, ist die Beschwerde 

gemaB Regel 65 (1) EPU als unzulãssig zu verwerfen. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Grüriden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulàssig verworfen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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